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Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Subdelegationsverordnung 

MLR 

1.111 § 4Abs.1 wird nach derAngabe »§ 10 Abs. 3 Satz 3.« 
die Angabe ,,§ 21 a Satz 2." eingefügt. 

2. In § 5 Abs.l werden die Angabe »§ 6 Abs.3 und 4« 

durch die Angabe »§ 6Abs. 3.5 und 6«, dieAngabe ,,§ 9 
Abs. 2 Satz 1 und Abs.4« durch die Angabe ,,§ 9 Abs.2 
Satz 1, AbsA und 5« sowie die Angabe »9 12 Abs. 3.« 
durch die Angabe »9 12 Abs. 3,4 und 5,« ersetzt. 

Vom 23. Oktober 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 11 a Satz 3 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fas­
sung vom 14. Mai 1998 (BGBI.IS.9721. 

2. § 54 Abs.2 des Weingesetzes in der Fassung vom 
16. Mai 2001 (BGBL 1 S. 986), 

3. § 8 AbsA des Hufbeschlaggesetzes vom 19.April 
2006 (BGBL I S. 900): 

Artikel I 

Änderung der SubdelegatioDSverordnung MLR 

Die Subdelegalionsverordnung MLR vom 17. Februar 
2004 (GBl. S.115), geändert durch Artikel I der Verord­
nung vom 21. November 2005 (GBL S.687). wird wie 
folgt geändert: 

3. Nach § 7 n wird folgender § 7 b eingefilgt: 

"97 b 

Hufbeschlaggesetl. 

Die Ennächtigung, durch Rechtsverordnung I11lcb § 8 
Abs.4 des Hufbeschlaggesetzes die zuständigen Be­
hörden zu bestimmen. wird auf das Ministerium über­
tragen,« 

Artikel 2 

Anfbebung einer Verordnung 

Die Verordnung der LandeSregierung Ober die Ge­
schäftsführung des Prüfungsausschusses für die Hufbe-
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sChlagpIilfung vom 23. Mai 1978 (GBL S.338) wird auf­
gehoben. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
KrafL 

STUTTGART, den 23. Oktober 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württcmberg: 

OETTINGER 

PROF, DR. GOLL 

RECH 

STÄCHELE 

RAU 

PROF. Da. FRANKENBERG 

DR. STOLZ 

STRATTHAUS 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Verordnung der Landesregierung 
über die Gewährung eines Zuschlags 

zu den Dienstbezügen 
bei begrenzter Dienstflihigkeit 

(Dienstbezügezuschlagsverordnung - DBZV) 

Vom 6. November 2007 

Auf Grund VOn § 72a Abs. 2 Satz I des Bundesbesol­
dungsgesetzes (BBesG) in der Fassung vom 6. August 
2002 (BGBI. I S. 3022) wird verordnet: 

§ I 

Gelltlngsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge­
meindeverbände sowie der sonstigen Aufsicht des Lan­
des unterstehenden Körperschaften, Anstalren und Stif­
tungen des offentliehen Rechts~ ausgenommen sind die 
Ehrenbemnten, 

2, die Ricbter des Landes; ausgenommen sind die ehren­
amtlichen Richter. 

§2 

GewährI1ng eines Zuschlags 
bei begrenzter Dienstfähigkeit 

(1) Begrenzt dienstfahige Beamte und Richer erhallen zu 
den laufenden Dienstbezügen nach § 72 a Ab,. I BBesG 
einen nicht ruhegehaltfiiltigen Zuschlag. 

(2) Der Zuschlag beträgt fünf Prozent der Dienstbezüge, 
die ein begrenzt Dienstfilltiger bei Vollzeitbeschäfligung 
erhalten würde, mindestens jedoch 220 €. Werden Dienst-

bezuge nach § 72 a Abs.1 Satz I BBesG gewährt, weil sie 
höher sind als die Dienstbezüge nach § 72 a Abs.1 Satz 2 
BBesG1 verringert sich der Zuschlag um den Unter­
schiedsbetrag. 

(3) Zu den Dienstbezügen im Sinne von Absatz 2 Satz I 
gehören: 

l. das Grundgehalt, 

2. die Leistungsbezüge rur Professoren sowie für haupt­
beruflich Leiter und !vlitglieder von Leilungsgremien 
an Hochschulen, 

3. der Familienzuschlag, 

4. dieArnts- und Stellenzulagen. 

5. die Ausgleichs- und Überleitnngszulagen. 

§3 

Ausschluss des Zuschlags 

Ein Zuschlag nach dieser Verordnung wird nicht gewährt, 
wenn ein Zuschlag auf Grund der Altersteilzeitzuschlagsw 

verordnung nach § 6Abs. 2 BBesG zusteht. 

§4 

NachzahlwIgenfiir Kläger, Widersprllchifiihrer 
lind AlIlragsteller für die Jahre 2002 bis 2006 

Für Kläger, WiderspruchsfUhrer und Antragsteller, die 
wegen ihrer festgestellten begrenzten Dienstfillugkeit 
eine höhere als die nach § 72aAbs.1 BBesG vorgesehene 
Besoldung schriftlich geltend gemacht haben, finden die 
§§ 2 und 3 entsprechend Anwendung. Die Nachzuhlung 
erfolgt frühestens mit Wrrkung ab dem 1. Januar des Jah­
res der erstmaligen Geltendrnachung. 

§5 

Jnkrajttreren. AtI}3erkrafttreteli 

Diese Verordnung tritt mit W!!kung VOm 1. Januar2007 in 
Kr.lit und mitAblauf des 3LDezember 2009 außer Kraft. 

STtlTTGART, den 6. November 2007 

Die Regierung des Landes Badeu-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL STÄCHELE 

RECH RAu 

PROF. Da. FRANKENllBRG STRATTHWS 

. PFISTER HAUt< 

DR. STOLZ GONNER 

PROF. Da. RErNHART DRAUTZ 

PROF'IN Da. HÜBNER 
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Verordnung 
des Wirtschaftsministeriums 

über Zuständig1ceiten im Bereich 
des Energieverbrauchs­
kennzeichnungsgesetzes 

Vom 10. Olctober 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

I. § 5 Ab,. 3 des Landesverwalrungsge,e,zes in der Fas­
sung vom 3. Februar 2005 (GBI. S.159), 

2. § 36 Abs.2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBL I S.603), 
in Verbindung mit § 11 der Verordnung der Landes­
regierung über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 2, Februar 
1990 (GBL S, 75), zuletzt geiindert durch Verordnung 
vom 19,Juru 2007 (GBL S. 329, ber, S.352): 

Artikell 

Verordnung des Wirlschaftsministeriums 
über Zuständigkeiten nach 

dem Energieverbrauchslrennzeichnllngsgesetz 
(EnVKG,ZIlVO) 

Zustiindige Behörde ftlr den Vollzug des Energiever­
brnuchskennzeichnungsgeseues vom 30. Januar 2002 
(BGBL I S, 570) in der jeweils geltenden Fassung und der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun­
gen sind die Gemeinden der Stadtkreise und die Land­
ratsämter als untere Verwaltungsbehörde, 

Artilcel2 

Änderung der Verordnung 
fiber Zuständigkeiten nach dem Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten 

Die Verordnung der Landesregierung über Zuständigkei­
ten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten iu der 
Fassung vom 2, Februar 1990 (GBL S.75), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 19.Juru 2007 (GBL S.329, 
bec S.352), wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 2 wird um Ende von Nummer 7 ein Komma 
und nach Nummer 7 folgende Nummer 8 angefügt: 

»8, nach dem Energieverbrnuchskennze1chnungsgesetz«. 

Artil<e13 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer VerkUndung jn 
Kraft. 

STtJTTGAllT, den 10. OIcrober 2007 PFISTER 

Verordnung des Justizministeriums 
zur Änderung der Verordnung zur 

Übertl'agung von Dienstherrenbefugnissen 
im Rahmen der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in freier Trägerschaft 

Vom 18, Oktober 2007 

Auf Grund von § 8 Nr.4 SalZ I des Landesgesetzes über 
die Bewährungs- und Gericht.,hilfe sowie die Sozinlarbeit 
im Justizvollzug vom I. Juli 2004 (GBI. S,469, 504) wird 
verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung des Justizministeriums zur Übertragung 
von Dienstherrenbefugnissen im Rahmen der Bewäh­
rungs- und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft vom 
30, November 2004 (GBL S. 864), geändert durch Verord­
nung vom 2LDezember 2006 (GBJ. 2007 S. 2), wird wie 
folgt geändert: 

§ 1 wird nach Nurrnner 6 folgende Nummer 7 angefügt: 

»7. die Ange1egenheiten im Zusammenhang mit Dienst-
reisen, insbesondere die Erteilungvon Dienstreiseauf­
trägen, die Erstattung der Reiselmsrenvergütungen 
und die Anerkennung eines überwiegenden dienstli­
chen Interesses an der Haltung eines privaten Kraft~ 
fahrzeugs nach den Bestimmungen des Landesreise­
kostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung,({ 

Artike12 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
I<:raft, 

STUTTGART, den 18. Oktober 2007 PROF. DR. GOLL 

Verordnung des Innenministeriums 
zur Änderung der Verordnung 

zur Durchführung des Polizeigesetzes 

Vom 22. Oktober 2007 

Auf Grund von § 71 Abs.1 des Polizeigesetzes in der 
Fassung vom 13. Januar 1992 (GBL S.I) in Verbindung 
mit §22a Abs, 2 des Passgesetzes vom 19.April 1986 
(BGBL S.537), eingefügt durcb Artikel J des Gesetzes 
vom 20, Juli 2007 (BGBL I S.1566), und § 2 c Abs. 2 des 
Gesetzes über Personalausweise vom 21. April 1986 
(BGBL I S. 598), eingeftlgt durch Anike1 2 des Gesetzes 
vom ZO.Juli 2007 (BGBI. I S" 1566), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung des Innenministeriums zur Durchfüh­
rung des Polizeigesetzes vom 16.Sep'ember 1994 (GBL 
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S, 567), zuletzt geändert durch Altikel 38 des Gesetzes 
vom LJuli 2004 (GBL S.469), wird wie folgt geändert: 

§ 26 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

u(3) Die Polizeipräsidien und Poliz.eidirektionen sind zu­
ständig ftir den Abruf von Lichtbildern im automatisier­
ten Verfahren nach § ?? a Abs. 2 des Passgesetzes vom 
19. April 1986 (BGBL S.537), eingefUgt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20.Juli 2007 (BGB!. [ S. 1566), und 
nach § 2 c Abs.2 des Gesetzes über Persoanlnusweise 
vom 21.April 1986 (BGBL I S.598), eingefügt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20.Juli 2007 (BGBI. I 
S.1566).« 

Artikel 2 

Diese Verordnung hit! am Tag aach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STurrGART, den 22. Oktober 2007 

Verordnung 
des Ministeriums für Ernährung 

und Ländlichen Raum 
über den Landesbeirat 

für Natur- und Umweltschutz 
(BeiratsVO Natur und Umwelt) 

Vom 28. Oktober 2007 

RECH 

Auf Grund von § 64Abs.1 SntzS des Nuturschutzgesetzes 
(NatSchG) vom 13. Dezember2005 (GBL S. 745) wird im 
Einvernehmen mit dem Umweltrninisterium verordnet: 

§l 

Aufgaben 

Der Landesbeird.L für Natur- und Umweltschutz hat die 
Aufgabe. die zuständigen Ministerien in Fragen des Na­
turschutzes und der Umwelt von grundsätzlicher und all­
gemeiner Bedeutung zu beraten. 

§2 

ZUSQ nUlle I1se tZW1 g 

(I) In den Lundesbeirnt für Natur- und Umweltschutz 
werden berufen 

1. je ein 'Mitglied der Fraktionen des Landtags, 

2. drei Vertreter der kommunalen Landesverbände. 

3. ein Vertreter der Regionalverbände. 

4. fünf Vertreter der nach § 67 NarSchG anerkannten 
Verbände, 

5. zwei Vertreter der ökologischen \Vissenschaften, 

6. zwei Vertreter der Landwirtschaft, 

7. ein Vertreter der Forstwirtschaft, 

8. zwei Vertreter der Wirtschuft, 

9. zwei Vertreter der Arbeitnehmer, 

10. ein Vertreter des Handwerks, 

11. ein Vertreter des Gesundheitswesens. 

12. ein Vertreter der Kirchen, 

13. ein Vertreter des Sports1 

14. ein Vertreter der Verbraucherverbände, 

15. ein Vertreter der \Vasserwirtschafr. 

Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter berufen. 

(2) Der für Naturschutz zuständige Minister fUhrt den 
Vorsitz im Beirat. Stellvertretender Vorsitzender ist der 
für Umweltschutz zuständige Minister. 

(3) An den Silzungen des Lanclesbeiruts nehmen ein Ver­
treter der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz und je ein Vertreter der Regierungspräsidien 
beratend teil. 

§3 

Faclmussclmssfflr Naturschul:?jragen 

(I) Beim Landesbeirat rur Natur- und Umweltschutz wird 
ein Fachausschuss für Naturschutzfragen als unse1bst­
ständiger Unterausschuss gebildet. Ibm obliegt die Be­
ratung der obersten Naturschutzbehörde und des Landes­
beirats selbst in Naturschutzfmgen. Er hat das Recht, Be­
schlussempfehlungen an den Landesbeirat zu erarbeiten. 

(2) Der Fachausschuss für Naturschutzfragen setzt sich 
aus folgenden Mitgliedern des Landesheirats für Natur­
und Umweltschutz ZUS3nUl1en: 

I. den fUnf Vertretern der nach § 67 NatSchG anerkann-
ten Verbände, 

2, den zwei Vertretern der ökologischen \Vissenschaften, 

3. den zwei Vertretern der Landwirtschaft, 

4. dem Vertreter der Forstwirtschaft. 

Den Vorsitz führt der für Naturschutz zuständige Abtei­
lungslei!er des Ministeriums für Ernährung und Länd­
lichen Raum. 

(3) Der Landesbeirat kann zur Erurbeitung von Empfeh­
lungen für Einzelfragen ad-hoc-Arbeilsgruppen einrich­
ten. 

§4 

Vorschlagsrecht 

(l) Vorschlagsberechtigt für die Beiratsmitglieder und 
ihre Stellvertreter sind für ihren Bereich 

1. die Fraktionen des Landtags, 

2. die kommunalen Landesverbände. 

3. die Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände, 

4. der nach § 66 Abs. 3 NatSchG unerkannte Landesna­
turschutzverband fiirdie in Baden-Württemberg aner­
kannten Naturschutzverbände, 

5. die Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Wilrttemhergi_ 
schen Bauernverbände. 
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6. die Forstkammer Baden-Württemberg1 

7. für je einen Vertreter der Landesverband der Baden­
\Vürttembergiscben Industrie e. V. und der Baden­
Württembergische Industrie- und Handelskammer­
tage.V., 

8. für je einen Vertreter der Deutsche Gewerkschafts­
hund,Landesbezirk Baden-Württemberg, und der Be­
amtenbund Baden-Württemberg, 

9, der Baden-Württembergische Handwerkstag. 

lO. die Landesärztekammer Baden-Wiirttemberg. 

11. einvernehmlich die evangelischen Landeskirchen und 
die katholische Kirche, 

12. der Landessportverband Baden-WUrttemberg e.v., 

13, die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V, 

14. der Wasserwirtschnftsverband Baden-Württemberg e. V. 

(2) Die Vorschlags berechtigten können bestimmen, dass 
der jeweilige Träger einer bestimmten Funktion berufen 
werden solL Änderungen in der Person sind der obersten 
Narursclml:Zbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

§5 

Berufung, Anusdauer und Stellvertretung 

(l) Die Berratsmitglieder werden grundsätzlich persön­
lich berufen, soweit nicht auf Grund VOn § 5 Abs. 2 eine 
Berufung als Funktionstrtlger zu erfolgen hat. 

(2) Der für Naturschutz zuständige Minister beruft die 
Mitglieder des Beirats und deren Stellvertreter auf die 
Dauer von fünf Jahren. 

(3) Bei VorHegen eines wichtigen Grundes können die 
Beirarsmitglieder vorzeitig von ihrer Mitgliedschaft enl~ 
bunden werden. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist 
ein Nachfolger für die restticlleAmtsdauerzu berufen. 

§6 

Geschäftsgang, Sitzungen 

(I) Der Vorsitzende regelt die Geschäftsführung und be­
ruft die Sitzungen ein. 

(2) Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt unter Über­
sendung der Tagesordnung mit einer Frist von mindes­
tens zwei Wochen, 

(3) Der Landesherra! tritt nach Bedarf, mindestens 
doch einmal jllhrlich zusammen. Auf Antrag mindesteus 
eines Drittels der Beiratsmitglieder hat der Vorsitzende 
eine Sitzung unter Angabe des beantragten Tagesord­
ßungspunktes einzuberufen. 

(4) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende 
kann bei Bedarf weitere Personen zur Beratung zulassen. 

(5) Die Mitglieder benachrichtigen im Falle ibrer Verbin­
derung unverzüglich ihre Stellvertreter und den Vorsit­
zendeu. Sind auch dje Stellvertreter verhindert, unter~ 
richten diese unverzüglich den Vorsitzenden. 

(6) Über jede Sitznng ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die mindestens die Beschlüsse des Beirats oder die sons­
tigen abscbließenden Besprechungsergebnisse enthalten 
muss. 

(7) Der Landesbeirat lmnn sich ergänzend eine Geschäfls~ 
ordnung geben. 

(8) Für den Fachausschuss für Naturschutzfragen nach 
§ 3 gelten die Abslltze 1 bis 7 entsprechend. 

§ 7 

Verschwiegenlleitspjlicht 

(l) Die Beiratsmitglieder sind verpflichtet. über Vor­
gänge, von denen sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied 
Kennmis erlangen und die nicbt für die Öffentlichkeit 
oder Dritte bestinunl sind, StiHscbweigen zu wahren. 
Dies gilt nicht gegenüber den Gremien des entsendenden 
Verbandes, soweit das Mitglied als Funktionsträger (§ 4 
Abs.2) berufen ist. Diese Verpflichtung gilt auch nacb 
dem Ausscbeiden aus dem Beirat. 

(2) Tagesordnungspunkte und Beschlüsse des Beirats un­
terliegen nicht der Verschwiegenheit. 

§8 

Besc!llussfassung 

(1) Der Landesberrat beschließt seine Empfehlungen mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 
Er ist bescblussfahig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(2) Für den Fachausschuss für Naturschurzfragen gilt 
Absatz 1 entsprechend. 

§9 

Entschädigung 

Die Entschädigung und die ReisekostenvergUlung für die 
Mitglieder des Landesbeirats richten sich nach den allge­
meinen Bestimmungen über die Abfindung der Mitglie­
der von Beirä[en, Ausschüssen und Kommissionen in der 
LandesvefV.Irurung. 

§1O 

Illkrafttreten 

Diese Verordnung trit[ am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Miuisterium 
für Ernährung und Liindlichen Raum üher die Beiräte 
bei den Naturschutzbehönden vom 15. November 1993 
(GBL S. 701), zuletzt geändert durch Artikel 110 des Ge­
setzes vom 1.1uli 2004 (GBI. S.469). außer Kraft. 

STUTIGART, den 28. Oktober 2007 BAUK 
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Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart über das Naturschutzgebiet 

llMusberger Eichberg« 

Vom 9. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26 und 73 Abs.3 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die 
Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutz­
gesetz - NatSchG) in der Fassung vorn 13.Dezernber 
2005 (GBL S. 745), berichtigt im Gesetzblatt vom 20. Ok­
tober 2006, S.319, sowie § 28 Abs.2 des Landesjagdge­
setzes (LJagdG) in der Fassung vom LIuni 1996 (GBL 
S. 369), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. März 2006 (GBL S. 52) wird verordnet: 

§ I 

Erldänmg zum Sch/ltzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Stadt Leinfelden·Echterdingen, Landkreis Esslingen, 
werden zum Naturschutzgebiet erldärt. Das Naturschutz.­
gebiet fUhrt die Bezeichnung j)Musberger Eichberg «, 

§2 

Scilutzgegellstand 

(I) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 
14,4 ha, 

(2) Das Naturschutzgebiet umfasst Teile des Eichberges, 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 19. Juli 2006 
auf dem Gebiet det Stadt Leinfelden-Echterdingen, Ge· 
marblOg Musberg die Flurstücke, Nummer 1013-1026, 
1166, 116611, 1167/1, ll69-ll73, ll73/l, ll7312, 
ll74-1182, ll83/1, 118312, 1184-]188, 118811, 
1189-1I92, 11931l, 1I93/2, 1l94-1203, 1203/1, 
120312, 1204/1, 1204/2, 1205, 120511, 120512, 1206, 
1207,120811,120812,1209,120911,1210,121011,1211, 
1212,121211, 1213,121311, 1214-1216, 121711, 1217/2, 
1218,1218/1,1218/2,1219,1220/1,122012,1221-1228, 
122911, 122912, 1230/1, 123012, 1231, 1250/1, 1251, 
13M,jeweils ganz, 

die Flurstüclre, Nummer 26711,1062,1129, 1257,jewells 
tejJweise. 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersichtskarte des 
Regierungspräsidiums Stulrgarl vom 19. Juli 2006 im 
MaJlstab 1: 25 000 mit einer durchgezogenen roten Linie 
umgrenzt sowie in einer Detailkarte des Regierungspräsi­
diurns Stuttgart vom 19. Juli 2006 im Maßstab I: 1500mit 
durchgezogener roter, rot angeschummerter Linie einge­
tragen. 

Die Kurten sind Bestandteil der Verordnung. Die Verord­
nung mit Karten wird beim Regierungspräsidium StUlt­
gart in Stuttgart, beim Landratsamt in Esslingen und beim 
Bilrgenneisteramt der Stadt Leinfelden-Echterdingen in 
Leinfelden-Echterdingen auf die Dauer von zwei \VO~ 

ehen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Verord­
nung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch je­
dermann während der Sprochzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist bei den inAbsatz 3 Satz 3 bezeichneten Stellen 
ZUr kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

(1) Schutzzweek ist 

- die Erhaltung, Entwicklung und teilweise Wiederher· 
seellung eines im Bereich der Stadt Leinfelden-Eehter· 
dingen in dieser Form einzigartigen, ökologisch hoch­
wertigen und artenreichen Blotopkomplexes mit einem 
kleinräumigen Wechsel von Magerrasen. extensiv ge­
nutzten Streuobstwiesen, Hecken, Rainen, Säumen, 
Feldgehölzen und Eichenhaiuen, 

- die Erhaltung der historischen Kulturlandschaft im 
Sild· und Ostteil des Eichberges in ihrer Gesarntstruk· 
tur und ihrem Gesamtensemble einschließlich den un­
befestigten Flurwegen mit ihren Rainen und Säumen 
als besonderer Erlebniswert, 

- die Sicherung des Gebietes für den Biotopverbund auf 
Dauer irn Sinne einer Kemflliche, die durch weitere 
Wiederherstellungsmaßnahmen sowohl ein Grund· 
gerüst für die innere Struktur des Naturschutzgebieres 
wie nach außen zu Verbjndungsflächen und Verbin­
dungselementen aufweisL Unterstützt wird das eu­
ropäische, ökologische Netz )Natura 2000K 

- \Vesentliches Ziel ist es, den Artenaustausch zwischen 
den Lebensrüumen zu fordern und Wechselbeziehun­
gen zwischen den Lebensriiumen zu ermöglichen. 

- Die \~.riederbesiedlungs- und Wanderungsprozesse von 
wild lebenden Pflanzen- und Tierarten und die histori­
sche Kulturlandschaft sind in Synthese zu sichern, zu 
pflegen und zU entwickeln, 

§4 

Verbote 

(I) In demNaturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo­
ten; die zu einer Zerstörung; Veränderung oder nachhalti­
geD Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushalts 
oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen 
Forschung führen oder fühmn können. Insbesondere sind 
die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Handlungen verbo· 
ten, 

(2) Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist es verboten. 

L Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen. zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzendurch Aufsu­
chen, Fotografieren, Filmen oder !ihnliche Handlungen 
zu beeinträchtigen oder zu zerstören~ 
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3. Tiere e1nzubringen~ wild lebenden Tieren nachzustel­
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier ader 
Nester oder sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät­
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wolm- oder 
Zufluchtsstiitten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil­
men ader ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu la.<:;sen, ausgenommen da~ 
von auf dem sogenannten Bundeswandetweg (ehema­
lige Bahntrassel,in das Naturschutzgebieteinbezogene 
Teilfläche von Fist Nr. 267/L 

(3) Verbolen ist es, bauliche Maßnahmen durchzuIuhren 
und verg1eichbare Eingriffe vonunehmen, wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der Er­
richtung gleichgestellte Maßnahmen durchzufüluen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen 
anzulegen; Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändern; 

3. fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu be­
seitigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder 
andere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasser­
haushalt verändern; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an­
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be­
schilderungen. 

(4) Bei der Nutll/ng der Grundstiicke ist es verboten, 

I. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch Ab­
grabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundsrucksnutzung 
entgegen dem Sclmtzzweck zu ändern; 

3. neu aufzuforsten oder Christbaum- und Schmuckrei­
sigkulturen oder Vorratspflanznngen von Str'duchern 
und Bäumen anzulegen; 

4. Dauergrünland oder Dauerbrache umzubrechen; die 
Umwandlung von Acker oder Kleingärten in Dauer­
grünland oder Dauerbrache ist zulässig; 

5. Srreuobstbäume zu entfernen, Pflegeschnitte sind aus­
drücklich zulässig; 

6. Pflanzen sChutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

7. land- oder forstwirtschaftliehe Produkte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freitelt wui Sport ist es 
verboten, 

L die Wege zu verlassen; 

2. das Gebiet anßerhalb des sogenannten Bundeswan­
derweges (ehemalige Bahntra"e, FIst. Nr. 26711) mit 
Fahrrädern oder mit sonstigen fahrbaren Gegenständen 
zu befahren, ausgenommen die Teilstrecke des Feld­
weges, FIst. Nr, 1210 im Bereich ParkplatzfViadukt als 
Anschluss zum Bundeswanderweg; 

3. zu reiten; 

4. das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen aller Arl 
zu befahren, ausgenommen davon sind Krankenfahr­
stühle oder sonstige Behindertenhilfen auf dem soge­
nannten Bundeswanderweg (ehemalige Bahntrasse, 
Flst.Nr.26711); 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Vcrkaufsstände 
aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzustellen; 

6, Luftfahrzeuge aller Art zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsportgeräten (zum Bei­
spiel Hängegleiter, Gleitsegel, Ulrraleichtflugzeuge, 
Sprungfallschirme) und Freiballonen sowie das Auf­
steigenlassen von Flugmodel1en. 

(6) Weiter ist es verboten, 

I. Abfalle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zulagem; 

2. Feuer zu machen oder zu unterhalten. ausgenommen 
sind die Handlungen bei amtlich angezeigten Pilege­
maßnahmen; 

3. Lärm, Luftverunreinigungen oder Erschütterungen zu 
verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(I) Für die landwirtschaftliche Bodenl/utzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, dabei 
den Boden pflegt, Erosion und Humusabbau venneidet, 
Gewässenandstreifen und Ufer, oberirdische Gewässer 
und Grundwasser nicht in ihrer chemischen, physikali­
schen und biologischen Beschaffenheit beeinrrfichtigt und 
wild lebenden Tieren und Pflanzen ausreichend Lebens­
raum erhrut. Voraussetzung ist weiter, dass 

1. die Bodengestaltnicht verändert wird; 

2. durch Entwässerungs- oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht verändert wird; 

3. Dauergriinland oder Dauerbrache nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmittel nur auf intensiv genutzten land­
wirtscbaftlichen Flächen unter Beachtung der Pflanzen­
schutz~Anwendungsverordnung verwendet werden; 

5. Feldraine, Stufeoraine (Hochraine), Wegraine und 
Säume, ungenutztes Gelände, Hecken, Gebüsche, Stau­
densäume, Bäume, Röhrichtbestände, Aue- und Weg­
randgehölze nicht beeinträchtigt werden; 

6. land- oder forstwirtschaftliehe Produkte nicht gelagert 
werden; 

7. Streuobstwiesen extensiv genutzt werden, abgängige 
Streuobstbäume nur entfernt werden dürfen, wenn auf 
demselben Grundstück ersatzweise hochstämmlge 
Streuobstbäume zuvor nachgepflanzt wurden; 

8. die motorisierte und nichtrnotorisierte Zu- und Abfahrt 
zur Pflege und Bewirtschaftung der landwirtschaftli­
chen und ldeingärtnerischen Flächen nur durch Grund-
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stüclcseigentümer, Grundstückspächter oder deren Be­
auftragte erfolgt. 

(2) Filr die AL/siilnlllg der Jagd gelten die Verbote des § 4 
nicht, wenn sie ordnungsgemäß erfolgt. Voraussetzung ist 
weiter, dass 

1. Hochsitze nur außerhalb von Standorten seltener 
Pflanzen und landschafLsgerecht aus naturbelassenen 
Hölzern im Anschluss an vorhandene, hochwüchsige 
Gehölze errichtet werden; 

2. keine Wildäcker, Ablenlcungsfütterungen und Kirrun­
gen angelegt werden; 

3. das Schutzgebiet nur im Zusammenhang mit der Aus­
übung der Jagd und nur auf befestigten Wegen mit 
Kraftfahrzeugen befahren wird, es sei denn, das Ver­
lassen befestigter Wege ist zu Transportzwecken un­
umgänglich und erfolgt unter Berücksichtigung des 
Schutzzwecks; 

4. die Jagdausübung schonend in Übereinstimmung mit 
dem Schutzzweclc und unter Berucksichtigung wert­
voller Pflanzenstandorte erfolgt. 

(3) Unberührt bleibt die sonstige bisher rechtmäßiger­
weise ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Gewässer, 
Straßen und Wege sowie der rechtmäßigcrweise bestehen­
den Einrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, 
ebenfalls im Charakter der bisherigen Art und des bisheri­
gen Umfangs. 

§6 

Schlltz- ulld PflegellIaßllahmen 

Schutz- und Pflegemaßnahmen sind in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang zulässig. Im Übrigen können 
Schutz- und Pflegemaßnahmen durch Einzelanordnung 
der höheren Naturschutzbehörde festgelegt werden. 

§ 4 dieser Verordnung ist insoweit nicht anzuwenden. 

§7 

Befreiwlgen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG sowie die obere 
Jagdbehörde Befreiung erteilen. 

§ 8 

o rdnungslllidrigkeiten 

(I) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs.1 Nr.2 
NalSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Na­
turschutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verordnung ver­
botenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnnngswidrigim Sinne des § 40Abs. 2Nr. 7 UagdG 
handelL, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Naturschutz­
gebiel enlgegen § 4 und § 5 Abs. 2 dieser Verordnung die 
Jagd ausübt. 

§9 

Illkrafttretel1 

(I) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus­
legungsfrist in Kraft. 

(2) Mit Inlaafttreten dieser Verordnung tritt die Verord­
nung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das Land­
schaflsschulzgebiel»G1emswald« vom 16. Oktober 1995, 
zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung des Regie­
rungspräsidiums Stuttgart zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet »Glemswald« vom 
15. August 2005 für den Geltungsbereich dieser Verord­
nung außer Kraft. 

Ebenfalls außer Kraft treten die Verordnungen des Land­
rats amts Esslingen vom 25. August 1983 hinsicbtlich des 
Naturdenlonals (ND) 23/03 Eiche, vom 22. Oktober 1993 
hinsichtlich des ND 23/12 Eiche und Hecken am Eich­
berg und vom 22. Oktober 1993 wegen des ND 23/38 
Halbtrockenrasen am Eichberg. 

STUTTGART, den 9. Oktober 2007 DR.ANDRIOF 

Verkündungshinweis: 

Nach § 76 des Naturschulzgesetzes (NatSchG) in der 
Fassung vom 13. Dezember 2005 (GBL S.745) ist eine 
Verletzung der in § 74 NatSchG genannten Verfahrens­
und Formvorschriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb 
eines Jahres nach Verkündung der Verordnung schriftlich 
beim Regierungspräsidium Stuttgart gellend gemacht 
wird; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist darzulegen. 

Erste Verordnung des Regierungspl'äsidiums 
Tübingen zur Änderung der Verordnung 

über das Natul'- und 
Landschaftsschutzgebiet »Bodenmösel'« 

Vom 9. Oktober 2007 

Auf Grund der §§ 26,29,36 Abs.4 und 73 Abs.3 des 
Gesetzes zum Schutz der Natur, zur Pflege der Land­
schaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 
Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) in der Fas­
sung vom 13.Dezember 2005 (GBl. S.745, ber. GBl. 
2006, S. 319), wird die Verordnung des Regierungspräsi­
diums Tübingen über das Natur- und Landschaftsschutz­
gebiet »Bodenmöser« vom 22. März 1990 (GBl. S. 126) 
wie folgl geändert: 

Artikell 

(1) Für die in Absatz 2 bezeichneten Flächen wird die Ver­
ordnung qes Regierungspräsidiums Tübingen tiber das 
Nalnr- und Landschaftsschutzgebiet »Bodenmöser« vorn 
22.März 1990 aufgehoben. Die in Absatz 3 näher be­
zeichneten Flächen werden neu in das dienende Land­
schaftssclmtzgebiet )BodenmöseN aufgenommen. 
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(2) Aus dem Landschaftsschutzgebiet werden folgende 
Flüchen ausgegrenzt: 

a. Tellfliichen der Flnrstüc!te Nr.1l14 (K 8014) und 1569 
der Gemarkung Eisenharz. Gemeinde Argenbühl; 

b. dle Flurstücke Nr.46 teilweise (lW), 46 tw, 48, 49, 54 
(Weg) und 6711 (Weg) der Gemarkung Neutrauchburg 
sowie die Hofstelle auf dem Flurstück Nr.2100 der 
Gemarkung Isny, Stadt Isny im Allgäu. 

(3) In das Landschaftsschutzgebiet werden folgende Flä­
chen der Gemarkung lsny, Stadt Isny im Allgäu, neu auf­
genommen: 

Flurstücke Nr.1009, 101011, 1010/2, 101013, 1010/4, 
101015,101017, 101018, lO1019, 101117, 1018, 105811, 
lO6513 tw, 106611, 106614, 106717, 1069, 106911, 
106916,108613 und 1091 tw. 

(4) Die Grenze des Naturschutzgebiets wird beim Flur­
stück Nr.1569, Gemarkung Eisenbarz, Gemeinde Argen­
bühl. auf die jeweils gemeinsame Grundstücksgrenze des 
Flurstücks Nr.1569 mit den neu gebildeten Flurstücken 
Nr.1569/1 beziehungsweise 156912 gelegt. 

(5) Die sich durch diese Änderungen ergebenden neuen 
Grenzen des Natur- und Landschaftsschutzgebiets sind in 
einer Flurkarte im Maßstab 1: 5000, kombiniert mH einer 
Übersichtskarte im Maßstab I: 25 000 des Regierungsprä­
sidiums Tübingen vom 27. August 2007, für das Land­
schaftsschutzgebiet mit unterbrochener grüner Linie und 
für das Naturschutzgebiet mit unterbrochener roter Linie 
eingetrugen. Die aufgehobenen SchutzgebIeL~grenzen 

sind jeweils mit unterbrochener gelber Bandierung ge~ 
kennzeichnet. Die »Nawra 2000((-Schutzgebiete sind in 
der Übersichtskarte schraffiert, der Schonwald ist in der 
Detailkarte nachrichtlich als braune, gepunktete Fläche 
dargestellt. Die Karten sind Bestandteil der Änderungs­
verordnung und ersetzen insoweit die bisherige Über~ 
sichts·, Luftbildkurte und 5 Flurkarten (SO 7965, SO 
8061, SO 8064, SO 8065 und SO 8163), jeweils vom 
20. Februar 1990. 

Artike12 

(l) In § I der Verordnung wird folgender Absatz 3 einge­
fUgt: 

Das Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist zugleich fast 
vollständig Teil des europäischen ökologischen Netzes 
besonderer Schutzgebiete mit der Bezeicbnung »Natura 
2000«. Es umfasst im betroffenen Bereich dle Gebietsku­
lisse »Bodenmöser und Henge1esweiher (FFH-Nr. 8325-
341 )«, einern Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
im Sinne der ruchtlinie 921431EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG 
Nr. L 206, S.7 - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, kurz: 
FFH-RLl. Ferner das faktische Vogelschutzgebiet "Bo­
derunöser Isny«, das gemiiß § 36 Abs. 2 NatSchG fUreine 
Benennung als europäisches Vogelschutz gebiet im Sinne 
der ruchtlinie 79/4091EWG des Rates vom 2. April 1979 

über die Erhaltung der wild lebenden Vogelnnen (ABI. EG 
Nr.L 103 S.I, kurz: VS-RL) vorgeschlagen wurde. 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 

(2) lu § 1 wird folgender Absatz 4 angefilgt: 

Teil[Jächen des Natur- und Landschaftsschutzgebiets sind 
auch Schonwald im Sinne des § 32 Abs. 3 LandeswaIdge­
setz. Für den Schonwald bleibt die Verordnung der Forst­
direktion Tilbingen über die Schonwälder Riedle, Egelsee, 
Arrisrieder Moos und Bodenmöser vom 26. März 2004 
(GBL S. 263, hlrz: Schonwald-Verordnung) unbertihrt. 

(3) In § 2 Abs.1 Satz 1 wird die Fltichenangabe >ca. 
1136,92 ha< durch »ca. 1135,51 ha« ersetzt. In Satz 2 
werden dIe Flächenangaben fiir das Naturschutzgebiet 
von >ca. 611,47 ha, durch »ca. 606,16 ha« und für das 
Landschaftsschutzgebiet von >ca. 525,45 hu, durch »ca. 
529,35 ha« ersetzt. 

(4)In § 2Abs.2a wird das Flurstück Nr. ,1569, durch die 
Flurstücke» 156911" und» 156912« ersetzt. 

(5) In § 2 Abs. 3 g werden die Flurstücke Nr.46 tw, 47 tw, 
48 tw, 49 tw, 54 tw (Weg) und 67/1 (Weg) gestrichen. 

(6) In § 2Abs.3 d werden die FlurstüekeNr.1009, 101011, 
101012, 101013, 1010/4, 1010/5, 1010/7, 101018, 
1010/9, 1011/7, 1018, 1019129, 105811, 106513 tw 
(Weg), 106717, 1069, 106911, 106916 und 1091 tw einge­
fügt, sowie die Flurstücke Nr., 106611 tw, und ,106614 
tw< durch" 106611« und" 1066/4 (Wa)« ersetzt 

(7) In § 2 Abs. 5 wird folgender Satz 3 eingefUgt: 

Die Blichen, die zu den »Natura 2000«-Schutzgebieten 
gehören, sind in der Übersichtskarte schraffiert. die des 
Schonwaldes »Bodenrnöser« sind nachrichtlich in der 
DetaiIkarte braun gepunktet dargestellt. 

Der bisherige Satz >3 ( wird Satz »4({; der bisherige 
Satz >4( wird Satz )ö.:{, 

(8) In § 2Abs. 6 wird der Verweis ,SalZ 4, durch .. Satz 5« 
ersetzt. 

(9) In § 3 Abs.2 wird der Schutzzweck des dienenden 
Landschaftsschutzgebiets um folgenden Spiegel strich 
enveitert: 

- Lebensraum und Lebensst;;tte der in Abs. 3 aufgeführ-
ten wertgebenden TIer- und Pflllnzemrrten. 

(10) In § 3 wird folgender Absatz 3 angelligt 

Wesentlicher Schutzzweck innerhalb der "Natura 2000«­
Schutzgebiete ist die Erhaltung, Entwicklung und Wie­
derherstellung der wertgebenden FFH-Lebensraumtypen, 
insbesondere Fließ gewässer mit flutender Wasservege~ 
talion, Pfeifengraswiesen, Feuchte Hochstaudenfluren, 
Magere Flachland-Mähwiesen, Geschädigte Hochmoore, 
Übergangs- und Schwingrasenrnoore, Torfmoor-Schlen­
ken, Kalkreic"e Sümpfe mit Sc/meidried (priorillir), Kalk­
reiche Niederrnoore. Moorwlilder (prioritiir), Auemväl­
der mit Erle, Esche. Weide (prioritär) und die Erhaltung 
insbesondere der wertgebenden FFH-Arten: Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Groppe, Großes Maus­
ohr und Firnisglänzendes Sichelmoos, 
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ferner die Erhaltung der Lebenssllilten von Vogelarten 
nach der VS-RL, insbesondere Grnuspecht, Neuntöter, 
Rotmilan, Schwarzmilan, SChwW7_'pecht und Wachlelkö· 
nig (Arten des Anhangs I), sowie Baumfalke, Berglnub· 
sänger, Braunl<ehlchen, Wachtel, Gänsesäger, Krickente, 
Wasserralle und Zwergtaucher. 

(11) § 5 Nr. I wird folgender Buchstabe c angefllgt: 

c. im Schonwald })Bodenmäser« gehen die Regelungen 
des § 5 Abs.l der Schonwald-Verordnung den Ziffern a 
und b vor. 

(12) § 5 Ni'. 3 a erhält folgende Fassung: 

3 a. fiir den Staatswald Ravensburg (vormals Wangen). 
Distrikt 79 (friiher 32) "Möser«, Abteilung 1 bis 4. 
6 und 7, ist fllr die forstliche Bewirtschaflung die 
Schon wald-Verordnung maßgebend. 

(13) In § 5 wird die Nr.6 wie fulgt neu gefasst: 

6. für Schutz-, Pflege- und Entwicldungsmaßnahmen, die 
von der höheren Naturschutzbehörde im Wald im 
Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde veran­
lasst oder mit deren Zustimmung durchgeführt werden. 

(14) In § 5 wird folgende Nr.9 angefügt: 

9. rur die Durchführung von wissenschaftlichen Untersu­
chungen, soweit sie im Auftrag oder mit Zustimmung 
des Regierungspräsidiums durchgeführt werden. 

(15) § 5 wird folgender Satz angefügt: 

Die Handlungen nach Nr.1-9 sind jedoch nur inso­
weit zulässig, als das Verschlechterungsverbot des § 37 
NatSchG in den "Natura 2000«-Schutzgebieten beachtet 
wird. 

(\ 6) In § 6 Abs. I wird folgende Nr. 6 angefügt: 

6. innerhalb den,Natura 2000,,-Schutzgebiete bei den ge· 
schützten Lebensraumtypeu und Arten die Qualität der 
Lebensstätten nachteilige Veränderungen eintreten. 

(17) In § 7 wird folgender Absatz 6 angeftlgt: 

Die Erlaubnlsvorbehalle des § 7 und die zugelassenen 
Handlungen in § 8 dieser Verordnung gelten nich~ soweit 
sich das dienende Lnndschaftsschutzgebiet mit dem 
Schonwald »Bodenmöser« überlappt. In diesen Fällen 
greifen die speziellen Verbote der Se-honwald-Verord­
nung, 

(18) In § 8 Nr.5 werden die Worte ,dem Forstamt, durch 
»der unteren Forslbehörde«( ersetzt. 

(19) In § 8 ",rd folgende Nr. 8 angefügt: 

8. Die Handlungen nach Nr.1-7 sind jedoch nur inso­
weit zulässig, als das VerschlechterungsverboL des § 37 
NatSchG in den »Natura 2000«-Schutzgebieten beach­
tet wird. 

(20) § 9 erhält folgende Fassung: 

Schutz-, POege- und Entwicklungsmaßnahmen werden 
für das Natur- und Landschaftsscbutzgebiet durch die 
höhere Naturschutzbehörde unter besonderer Berücksich· 
tigung der sich aus den Anforderungen der FFH-RL und 
der VS-RL ergebenden Erhaltungs- und Entwicklungs­
ziele in einem Pflege- und Entwicldungsplan oder durch 

Einzelanordnung festgeleg~ rur WaldfIächen im Einver­
nehmen mit der zuständigen Forstbebörde. § 6 der Schon­
wald· Verordnung bleibt unberiihrt. Die §§ 4,6 und 7 die­
ser Verordnung sind insoweit nicht anzuwenden, Die 
Schutz-, Pflege- und Entwicldungsmaßnahmen sollen die 
in § 3 festgelegten Schutzzwecke berücl<Sichtigen. 

(21) § IO erhältfblgendeFassung: 

(1) Von dieser Verordnung kann gemäß § 79 NntSchG Be­
freiung erteilt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
in den »Natura 2000«-Schutzgebieten bei Projekten und 
Plänen im Sinne des § 14Abs.1 Nr.13 und 14 NatSchG 
gegebenenfalls auch eine Verträglichlceitspriifung nach 
§ 38 NatSchG erforderlich ist. 

(2) Im ÜberIappungsbereich des Natur- und Landschafls­
schutzgebiets mit dem Schonwald »BodenmöseN ist nur 
eine Befreiung notwendig. Diese erteilt die höhere Natur­
schutzbehörde im Einvernehmen mit der höheren FOrSt­
behörde. 

(22) § 1I Abs.1 wird wie folgt neu gefasst: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Ahs.1 NatSchG han­
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Naturschutzgebiet 
nach § 4 dieser Verordnung verbotene oder nach § 5 
Ne. 1-9 in die Verbote einbezogene Handlungen vor­
nimmt. Ferner werden in § 11 Abs. 3 I. Halbsatz die Para­
graphen ,64Abs. 1 Nr. 2, durch »80 Ahs.1 Nr. 2« sowie in 
§ 11 Abs. 3 Nr.1 ,22 Abs. 3 <durch »29 Abs. 3« ersetzt. 

Artikel 3 

(I) Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungsprä­
sidium Tübingen in Tübingen und beim Landratsamt Ra­
vensburg in Ravensburg auf die Dauer von zwei Wochen, 
beginnend am Tag nach Verlrundung dieser Verordnung 
im Gesetzb1at~ zur kostenlosen Einsicht durch jedennann 
während der Sprechzeilen öffentlich ausgelegt. 

(2) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus­
legungsfrist bei den in Absatz 1 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprecilzeiten niedergelegt. 

§4 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf der Auslegungsfristin 
Kraft. 

TÜBlNGEN, den 9. Oktober 2007 STRAMPfER 

VerlcündungsbinlVcis: 

Gemäß § 76 NatSchG ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 74 NalSchG genannten Verfahrens- und Formvor­
schriften nUr beachtliCh. wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung der Verordnung gegenüber dem Regie. 
rungsprlisidium Tübingen schrifdich geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün­
den soll, ist darzulegen. 
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Verordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgaxt über das Naturschutzgebiet 

})Schopflocher Moor (Torfgrube)« 

Vom 13. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26 und 73 Abs.3 des Gesetzes zum 
Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die 
Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Natur­
schutzgesetz - NalSchG) in der Fassung vom 13.De­
lOmher 2005 (GBI. S.745, ber. GBI. 2006 S. 319) sowie 
§ 28 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes (LJagdG) in der Fas· 
sung vom I. Jum 1996 (GBI. S.369), zuletzt gellndert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. März 2006 (GBI. 
S.52) wird verordnet: 

§ I 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(I) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinden Lenningen, Gemarkung Schopfloch und 
ßissingen an der Tee!.;:, Gemarkung Ocbsenwang f Land­
kreis Esslingen, werden zum Naturschutzgebiet erklärt. 
Das Naturschutzgebiet flibrt die Bezeichnung »Schopflo­
cher Moor rTorfgrube)«. 

(2) Das ;-..laturschutzgebiet ist zugleich in Teilen ein Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung im Sinne der Richt­
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er­
haltung der natUrlichen Lebensräume sowie der wild le­
benden TIere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (ABLEG 
Nr. L 206 S. 7), gelindert durch Richtlinie 97/62/EG des 
Rates vom 27.0ktober 1997 (ABLEG Nr.L 305 S.42) 
(nNeidl:inger Alb« 7423·341) sowie Teil eines Vogel­
schutzgebiets im Sinne der Richtlinie 79/409fEWG des 
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (ABI. EG 
;-..lr.L 103 S.ll, zuletzt gellndert durch Richtlinie 97/49/ 
EG der Kommission vom 29.Juli 1997 (ABLEG Nr.L 
223 S.9). 

§2 

SClllttzgegenstand 

(1) Dns Naturschutzgebiet Im! eine Größe von rund 
76,511a. 

(21 Das Naturschutzgebiet umfasst das Sehopnoeher 
Moor (1brfgrube) und dessen Einzugsbereich. 

Einbezogen sind dabei nach dem Stand vom 29. Januar 
2007 auf dem Gebiet der Gemeinde Lenningen, Gemar­
kung Schopfloch, ganz oder teilweise dieFlurstücl{eNum­
mern 2865, 2866, 2867 tw. (Wegparzelle), 2868- 2872, 
2873 tw. (Wegparzelle), 2875,2876, 2882-2885, 2892 tw. 
(Wegpar2elle), 2893, 2904 tw. (Wegparzelle1, 2915-2921, 
2921/1, 2922-2924, 2926 (Wegparzelle1, 2927, 2928 
(Wegparzelle), 2929, 2930, 2932 (Wegparzelle), 2933-

2936 (Wegparzelle), 2937-2944, 2945 (Weg-

parzelle), 2946, 2946IJ, 2946/2 tw., 2946/3 tw., 2949, 
2950 tw. (Wegparzellel, 2952-2954, 2954IJ [W., 2954/3, 
2956 (Wegparzelle), 2957-2960 und auf dem Gebiet der 
Gemeinde Bissingen an der Teck., Gemarkung Ochsen­
wang ganz oder teilweise Flurstücke Nummern 829-833, 
834 (Wegparzelle1, 835-837, 839, 840, 841 (Wegpar­
zelle), 842-846, 847 und 848 (heides Wegparze]len). 

(3) Das Naturschutzgebiet ist in einer Übersicbtskarte des 
Regierungsprtisidiums Stuttgart vom 29. Januar 2007 im 
Maßstab 1: 25 000 mit einer durchgezogenen roten Lirtie 
umgrenzt sowie in einer Detailkarte des Regierungspräsi~ 
diums Stuttgart vom 29. Januar 2007 im .:vIaßstab I: 2500 
mit durchgezogener roter. rotangeschummerter Linie eln­
getragen. 

In vorgenannter Übersichtskarte ist das FFH-Gebiet mit 
einer durchgezogenen blauen Linie umgrenzt und blau 
scbraffiert, das Vogelschutzgebiet istmit einer durchgezo­
genen magenta Linie umgrenzt und magenta schraffiert. 

Die Karten sind Bestandteil der Verordnung. Die Verord­
nung mit Karten wird beim Regierungspräsidium Stutt­
gart in Stuttgart und heim Landrats.mt Esslingen in Ess­
lingen auf die Dauer von zwei \Vochen. beginnend um Tag 
nach Verkündung dieser Verordnung im Gesetzb1att. zur 
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stellen 
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Sdullzzweck 

(1) Schutzzweck ist die Erhaltung und Regeneration 
des bedeutendsten Moores auf der Schwäbischen Alb mit 
seiner vielfriltigen, lypischen und gefllhrdeten Flora und 
Fauna, insbesondere: 

- die jabrtausendelange Entstehungsgeschichte des 
Schopflocher Moores mit allein 9000 Jahre wäbrend~n 
Hocllmoorstadium 

- die für den Naturraum einmaligen Moorbiotope mit 
ibrem einzigartig näbrstoffarmen, saueren lvlilieu in­
mitten des basischen Kalksteingebirges Schwäbische 
Alb 

- die Regenerationsstadien der Flach- und Zwischen­
moorfiächen 

- das kleinstandörtlich stark differenzierte Vegelations­
mosaik der Nass- und Feuchtwiesen, Pfeifengraswie­
sen, Seggenriede, Röhrichte und Magerrasen mit illrer 
hoch spezialisierten Flora und Fauna 

- die Reduktion des Nährstoffemtrags und der Kalk­
abschwemmung durch eine extensiv bewirtSChaftete, 
ausreichende Pufferzone 

- die Stabilisierung des Wasserhaushalts durch lokale 
Wiedervernässung. 
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(2) Schutzzweck ist auch die Erhaltung der in dem Gebiet 
vorkommenden Lebensräume nach Anhang 1, insbeson­
dere derin dem Gebiet vorkommenden Lebensr::lllfDlypen 
(zum Beispjel »Übergangs- und Schwingrasenmoore«(, 
»Pfeifengraswiesen() sowie der wHd lebenden Tiere und 
Pflanzen enlsprechend Anhang II der FFH-Riehtlinie und 

die Erhaltung der im Gebiet vorkommenden Arten nach 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, insbesondere Grau­
spech~ Halsbandschnäpper, Neuntöter, Rot, und Schwaa­
milan, SchwarL5pech~ Baumfallee, Braunkehlchen und 
Schafstelze. 

§4 

VerboIe 

(l) In dem Naturschutzgebiet sind alleHandlungen verba, 
ten, die zu einer Zerstörung, Veränderung oder nachhalti­
gen Störung im Schutzgebiet oder seines Naturhaushalts 
oder zu einer BeeinlIächtjgung der wissenschaftlichen 
Forschung führen oder fUhren können. Insbesondere sind 
die in den Absätzen 2 bis 6 genannten Handlungen ver­
boten. 

(2) Zum Schutz. von Tieren und Pflanz.en 1st es verboten, 

J. Pflanzen oder Pflanzen teile einzubringen, zu entneh­
men, zu beschädigen oder zu zerstören; 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Aufsu, 
ehen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen 
zu beeinträchtigen oder zu zerslören; 

3, Tiere einzubringenj wild lebenden Tieren nachzustel­
len, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen. zu 
verletzen oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder 
Nester oder sonstige Brut-~ Wohn- oder Zuf]uchtsstät~ 
ten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu 
zerstören; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist" Brut" Wohn- oder 
ZufluchtsstiHten durch Aufsuchen, Fotografieren, Fil­
men oder ähnliche Handlungen zu stören; 

5. Hunde unangeleint laufen zu lassen. 

(3) Verboten ist es, bauliche ~faßnahmel1 durchzuführen 
uud vergleichbare Eingriffe vorzunehmen. wie 

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in 
der jeweils geltenden Fassung zu errichten oder der Er­
richtung gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen; 

2. Straßen, Wege, PUl1ze oder sonstige Verkehrsanlngen 
anzulegen I Leitungen zu verlegen oder Anlagen dieser 
Art zu verändem; 

3. fließende oder Slehende Gewässer anzulegen, zu besei­
tigen oder zu verändem sowie Entwässerungs- oder an­
dere Maßnahmen vorzunehmen, die den \Vasserhaus­
halt entgegen des Schutzzwecks verändern: 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an, 
zubringen mit Ausnahme behördlich zugelassener Be­
schilderungen; 

5. Mauern, Zäune, Hecken oder ähnliche Einfriedungen 
zu errichten oder zu verändern. soweit nicht bereits 
Nr.l Anwendung fIndet. 

(4) Bei der Nutzung der Grundstücke ist es verboten, 

1. die Bodengestalt zu verändern, insbesondere durch 
Abgrabungen oder Aufschüttungen; 

2. Art und Umfang der bisherigen Grundstücksnutzung 
entgegen dem Schutzzweck zu ändern; 

3. neu auf 'Zu forsten oder Christbaum- und Schmuckrei­
sigkulturen oder Vorratspflanzungen von Sträuchern 
und Bäumen anzulegen; 

4. DauergTÜnlund oder Dauerbruche umzubrechen; 

5. Pflanzenschutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden; 

6. land- oder fors!wITlSChaftliche Produkte zu lagern. 

(5) Insbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport ist es 
verboten. 

1. die Wege zu verlassen; 

2. das Gebiel außerhalb befestigter Wege, im Wald außer­
halb befestigter \Vege Von mindestens 2 Metern Breite 
mit Fahrrädern zu befahren; 

3. zu reiten; 

4. das Gebiet mit motorisierten Fahrzeugen aller Art zu 
befahren, au.sgenommen Krankenfahrstühle~ 

5. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufssillnde 
aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzustellen; 

6. Luftfahrzeuge aller Arl zu betreiben, insbesondere das 
Starten und Landen von Luftsporrgeräten (zum Bei­
spiel Hängegleiter, Gleitsegel, uttraleichtflugzeuge, 
Sprungfallschinne) und Freiballonen sowie das Auf­
steigenlassen von Flugmodellen; 

7, Wasserflächen zu nutzen. 

(6) Weiler ist es verbnten, 

1. Abfälleoder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zulugem~ 

2. Feuer zu machen oder zu unlerhalten; 

3. Lärm, Luftverunreinigungen oder ErschüLlerungen zu 
verursachen sowie Tonwiedergabegeräte in Betrieb zu 
nehmen. 

§5 

ZuläSSige Handlungen 

(I) Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gelren dic 
Verbote des § 4 nicht. wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang und ordnungsgemäß erfolgt, dabei 
den Boden pflegE, Erosion und HUffiusubbau vermeidet, 
Gewässerrandstreifen und Ufer, oberirdische Gewässer 
und Grundwasser nicbt in ihrer chemischen. phYSikali­
schen und hiologischen Beschaffenheit beeinträchtigt und 
wild lebenden Tieren und Pflanzen ausreichend Lebens~ 
raum erhält. Voraussetzung ist weiter, dass 
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1. die Bodengestalt nicht verändert wird~ 

2. durch Entwässerungs~ oder andere Maßnahmen der 
Wasserhaushalt nicht veründerl wird; 

3. Dauergrünland oder Dauerbruche nicht umgebrochen 
wird; 

4. Pflanzenschutzmittel nur auf intensiv genutzten land­
w.irtschaftlichen FHichen unter Beachtung der Pflun­
zenschutzanwendungsverordnung verwendet werden; 

5. DoHnen, FeldfDine, ungenutztes Gelände. Hecken, Ge­
büsche, Bäume, Röhrichlbestünde, nicht beeinträchtigt 
werden; 

6, land- oder forstwirtschafdkhe Produkte dort nicht ge-
lagert werden. 

(2) Für die forstwirtscllaftliche Bodennutzung gelten die 
Verbote des § 4 nicht, wenn sie in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang ordnungsgemäß erfolgt und die 
Grundsätze und Ziele des Naturschutzgesetzes sowie den 
Schutzzweck berücksichtigt. Betroffen sind davon die 
Waldparzellen mit den Flurstücksnummern 2882, 2883 
tw" 2884 tw" 2885 tw" 2892 tw, (Weg), 2893 und 2920, 

Voraussetzung ist inshesondere, dass 

L die Bewirtschaftung mit der Maßgabe erfolgt, dass 
eine nachhaltige Bewirtschaftung mitEinzelstammenlw 

nahme. NaturverjUngung und Beseitigung staudort~ 
fremder Gehölze, inshesondere Nadelhölzer angestrebt 
wird; 

2, der Bau von für die Bewirtschaftung des Waldes erfor­
derlichen \Vegen im Einvernehmen mit der höheren 
Naturschutzbebörde erfolgt; 

3. Entwässerullgsmaßnahmen nkht vorgenommen wer­
den; 

4. die Zusammensetzung der Buumanen überwiegend aus 
standortheimischen Arten der potenziell natürlichen 
Vegetation entsprechend den Standortverhältnissen ge­
fördert wird; 

5, Tothölzer, Höhlenbäume und Horstbiiume bis zu ihrem 
natürlichen Verfall erhalten werden, es sei denn, dass 
dies aus Gründen der Verkehrsskherungspflicht nicht 
möglich oder eine Erhöhung des Risikos durch lnsek­
terutalamitäten zu erwarten ist 

(3) Für die A ,"",bullg de,. Jagd gelten die Verbote des § 4 
nkht, wenn sie ordnungsgemäß erfolgt. Voraussetzung ist 
weiterj dass ausgenommen der Gewanne »Stell buchen­
mahd« (}lurstiicksnummem 2904 tw, (Weg), 2892 tw. 
(VVeg),2893,2882,2883) 

und »Vor dem Wald(( (Flurstücksuummem 2884 und 
2885) 

L vom L Januar bis 3 L Oktobernur die Einzeljagd zuläs­
sig ist; 

2, ganzjährig Treibjagden im Sinne von § 42 UagdG ver­
boten sind; 

3. keine Wildfuuerelnrichrungen angelegt werden; 

4. keine Hochsitze ungelegt werden; 

5. keine Wildäcker angelegt werden; 

6. die Jagdausübung schonend in Übereinstimmung mit 

dem SchuLZlweck und unter Berücksichtigung wert­
voller Pflanzenstandorte erfolgt. 

(4) Unberührt bleibt auch die sonstige bisher rechtmäßi­
gerweise ausgeübte Nutzung der Grundstücke, Gewässer, 
Straßen und Wege und Loipen sowie der rechtmäßiger­
weise bestehenden Einrichrnngen in der bisherigen An 
und fm bisherigen Umfang sowie deren Unterhaltung und 
Instandsetzung, 

§6 

Schwz- und Pjlegemaßnal!mell 

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden unter besonderer 
Berücksichtigung der sich uus den Anforderungen der 
FFH- und Vogelschutzriehtllnie ergebenden Erhaltungs­
und Emwicklungszielen in einem Pflege~ und Ent­
wicklungsplan festgelegt Im Übrigen können Schutz· 
und Pflegemaßnahmen auch durch Einzelanordnung der 
höheren Naturschutzbehörde oder der von ihr beuuftrng­
ten Stelle angeordnet werden, § 4 dieser Verordnung ist 
insoweit mcht anzuwenden. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG sowie die ohere 
Jagdbehörde Befreiung erteilen. 

Soweit Erhaltungszielc des vorliegenden FFH- unrlloder 
Vogelscbutzgebietes berroffen sind, kann im Einzelfall 
auch eine Verträglichkeitsprufung beziehungsweise Aus~ 
nahme nach § 38 NatSchG erforderlich werden. 

§8 

Ordnungsl!'idrigkeilen 

(l) Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs, J Nr,2 
NatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrliissig im 
Naturschutzgebiet eine der nach § 4 dieser Verordnung 
verbolenen Handlungen vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs,2 Nr,7 
UagdG handel~ wer vorsätzlich oder fahrliissig im Natur­
schutzgebiet entgegen § 4 und § 5 Ahs, 3 dieser Verord­
nung die Jagd ausübt 

§9 

Ink1'(lfttreten 

(I) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord­
nung »Schopflocher Moor (Thrfgrube),'I: des Regjerungs-
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präsidiums Stultgart vom 21. Juli 1983 (verkündet im Ge­
setzblatt Nr.16, 1983, S.504) f'tir den Geltungsbereich 
dieser Verordnung außer KrofL 

STUTT!lART, den 13. Oktober 2007 Dte ANDRlOF 

Verkündungshinweis: 

Gemäß § 76 NatSchG ist eine etwaige Verlel2ung der in 
§ 74 NatSchG genannten Verfahrens- und Formvor­
schriften nur beachtlich. wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach der Verkündung der Verordnung beim Regierungs~ 
präsidium Stuttgart schriftlich geltend gemacht worden 
ist. Ocr Sachverhalt, der die Verletzung begrllnden soll, 
ist darzulegen, 

Verordnung des Regierungspräsidiums 
Tiibingen iiber das Naturschutzgebiet 

llKiesgrube Aitrach« 

Vom ]7. Oktober 2007 

Auf Grund von §§ 26, 36Abs. 4 und 73 Abs. 3 des Geset­
zes zum Schul2 der Natur. zur Pflege der Landschaft und 
tiber die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft 
(Nuturschul2gesetz - NatSchG) vom 13. Dezember 2005 
(GBL S. 745, ber. GBL 2006, S.319), sowie § 28 Abs.2 
des Landesjagdgesel2es (LJagdG) in der Fassung vom 
I.Juni 1996 (GBL S. 369), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 7.Miirz 2006 (OBI. S.52), wird verordnet: 

Allgemeiue Vorschriften 

§ I 

Erklärung zum Schutzgebiet 

(1) Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet 
der Gemeinde Aiuacl, im Landkreis Ravensburg wird 
zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Naturschutzgebiet 
führt die Bezeichnung »Kiesgrube Aitrach«. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist Teil der GebietskuHsse 
»Aitrach und Herrgottsried (FFH-Nr.8026-341)«. die 
der Kommission als Gebiet von gemeinschaftlicher Be­
deutung im Sinne der Richtlinie 921431EWG des Rmes 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens­
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABI. EG Nr. L206 S.7 - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 
kurz: FFH-RL) gemäß § 33 Abs.1 Sal2 3 Bundesnatur­
schutzgesetz benannt wurde. 

§2 

Schutzgegensrand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 13,4 
ha. 

(2) Es umfasst die Flurstücke Nr.1294 und 267/4 teil­
weise, Gewann Am Oberhauser Weg, Gemarkung und 
Gemeinde Aitrach. 

(3) Die Grenzen des Naturscbutzgebieles sind in einer 
Flurkarte des Regierungspräsidiurns Tübingen vom 
8. Oktober 2007 im Maßstab I: 2500, kombiniert mit einer 
übersichtskarte im Maßstab I: 25 000, gekennzeichnet 
und rot angelegt. Die rote Bandierung ist Teil der Schutz­
gebietsfläche. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung. 
Die Verordnung mit Karte wird beim Regierungspräsi­
dium TGbingen in Tübingen und beim Landratsrunt Ra­
vensburg in Ravensburg auf die Dauer von zwei Wochen, 
beginnend um Tag nach Verkündung dieser Verordnung 
im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karte ist nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 4 bezeichneten Stellen 
zUr kosten\osen Einsicht durch jedermann während der 
Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Scltutzzlveck 

(I) Wesentlicher Schutzzweck sind: 

der Schutz der unbeeinflussten eigendynamischenEnt­
wicldung auf einem Großteil der Fläche; insbesondere 
der Bereich der Seen sowie östlich und nördlich davon; 
die Erhaltung der vom Grundwasser gespeisten Bag­
gerseen als Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflan­
zenarten; 

- die Erhaltung der noch gehölzfreien Rohbodenflächen 
als Standort für seltene und gef6.hrdete Pflanzenarten; 

- der Erhalt der nordostexponierten. mit Eichen-Hain­
buchwald bestockten Niederterrassen-Erosionskanre 
als Beispiel einer besonderen geomorphologischen Er­
scheinungsform l die das Landschaftsbild prägt und ein 
erdgeschichtlicIJes Dokument darstellt; 

- der Erhalt des vielfilltigen Selcundär- und Ersatzbiotops 
in seiner Gesamtheit als Trittstein zwischen mer und 
Aitrach; 

- die Erhaltung des Gebiets für Zwecke einer naturlcund­
lich und umweltpädagogisch ausgerichteten Umwelt­
bildung. 

(2) Schutzzweck ist auch die Sicherung des im Gebiet 
vorkommenden FFH-Lebensraumtyps: Kalkreiche, nähr­
stoffarrne Stillgewässer mitArmleuchteralgen (Anhang 1 
FFH-RL). 

§4 

W!rbote 

(I) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo­
ten1 die das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne 
seiner Bestandteile zerstören, beschädigen, verändernt 
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nachhaltig srören oder die wissenschaftliche Forschung 
beeinträchtigen können. Insbesondere sind die ln den Ab­
sätzen 2 bis 5 genannten Handlungen verboten. 

(2) Zum Selnm:. von Tieren wld Pflanzen ist es verboten: 

1, Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen I zu entneh-
men. Zu beschädigen oder zu zerstören~ 

2. Standorte besonders geschützter Pflanzen durch Auf­
suchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlun­
gen zu beeinträchtigen oder Zu zerstören; 

3. Tiere auszusetzen. anzusiedeln oder einzubdngen. wild 
lebenden 'lieren nachzustellen, sie mutwtllig zu beun­
ruhigen, sie zu fangen. zu verletzen oder zu töten oder 
Puppen. Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Laich-, Wohn-, Rast-, Nahrungs- oder Zufluchtsstätten 
dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu zer~ 
stören sowie zum Fang von Tjeren geeignete Vorrich­
tungen zu errichten. zu betreiben oder mit sich zu 
ffilrren; 

4. wild lebende Tiere an ihren Nist-. BIUt~. Wohn~ oder 
Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren. Fil­
men oder h1mliche Handlungen zu stören; 

5. das Schutzgebiet zu betreten; ausgenommen auf dem in 
der Kllrte gekennzeichneten Lehrpfad. Ferner sind -
nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde - ge­
ftlhrte naturkundliche und umweltpädagogische Ex­
kursionen möglich. Das Betreten des Gebiets zum Ein­
samme1n von verirrten Bällen aus dem angrenzenden 
Sportgelände ist zulässig; 

6. Hunde frei laufen oder schwimmen zu lassen; 

7. in den Kiesseen zu angeln; 

8. das Flurstück Nr. 1294 forstwirtschaftlich zu nutzen. 

(3) Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
und vergleiclJbare Eingriffe vorzunehmen, wie 

1, bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung zu 
errichten oderihnengleichgestellte Maßnahmen durch­
zuführen; dies gilt auch für Eiafriedigungen jeder Art 
sowie für Sport-. Spjel- oder Erholungseinrichtungen; 

2. Straßen, Wege, Lagerplätze, sonstige Verkehrsanlagen 
oder Beleuchtungsanlagen anzulegen, Leitungen zu 
verlegen oder Anjagen dieser Arl auszubauen; 

3.lließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu besei­
tigen oder zu verändern sowie Entwässerungs- oder an­
dere Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaus­
halt nachteilig verändern können; 

4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder an­
zubringen, mit Ausnahrne behördlich zugelassener Be­
schilderungen; 

5. die BodengestaIt zu verändern, insbesondere durchAb­
grabungen und Aufschüttungen, Sprengungen oder 
Bohrungen. 

(4) InSbesondere bei Erholung, Freizeit und Sport 1st es 
verboten: 

L zu reiten oder das Schutzgebiet mit Fahrzeugen aller 
Art zu befahren; 

2, zu zelten, zu lagern, \Vohnwagen, sonstige Fahrzeuge 
oder VerkaufssUinde aufzustellen oder Kraftfahrzeuge 
abzostellen; 

3. Bootsmodelle aller Arr zu betreiben; 

4. in den Kjesseen den wasserrechtlichen Gemeinge­
brauch gemäß § 26 des Wussergesetzes für Baden­
Württemberg vom 20.Januar 2005 (GBL S.219, ber. 
8.404) auszuüben. Hier.lu zählt insbesondere das Ba­
den. das Tauchen und das Befahren der Gewässer mit 
kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft. 

(5) lteiterist es verboten: 

I. Abfalle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen oder 
zu lagern; 

2. Feuer zu machen oder zu unterhalten; 

3. ohne zwingenden Grund Lärm. Luftverunreinigungen 
oder Erschütlerungen zu verursachen; 

4. Pflanzen schutzmittel, Düngemittel oder Chemikalien 
zu verwenden. 

§5 

Zulässige Handlungen 

Die Verhote des § 4 gelten niellt: 

1. Für dje ordnungsgemäße forstwirtschaftliehe Boden­
nutzung der Teilfläebe des Flurstücks Nr. 267/4, wenn 
die Ernte einzelstammweise erfolgt und die Grundsätze 
nnd Ziele des Naturschutzgesetzes sowie der Schutz­
zweck berücksichtigt werden. 

1m Gesamtgebiet jst die Enmahme von Bäumen zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie die Be­
kämpfung von Forstschädlingen. sofern angrenzende 
Wälder erheblich gefahrdet sind, zulässig. 

2. für die ordnungsgemITBe Ausübung der Jagd mit der 
Maßgabe,dass 

a. dieJ agd auf Wasserw ild uIlterblcib~ 

b. keine Kirrplätze eingerichtet und 

c. keine jagdlichen Einrichtungen erstellt werden; 

3. für den Betrieb, die Unterhaltung und die Instandset­
zung der Grundwasserentnahmestelle auf dem Flur­
stück Nr.l294, solange diese wasserrechtlieh zuge~ 
lassen ist, sowie für den Betrieb, die Unterhaltung und 
Instandsetzung der TelekommunikationsanJagen der 
Deutschen Telekom AG und der Anlagen der EnBW 
Regional AG; 

4. rur die Pflege des natürlich vorkommenden, slandortty­
pisehen Fischbest.andes und die Nutzung des Fischerei­
rechtes unter Beriicksichtigung des Schutzzwecks und 
im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium; 

5. für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der 
höheren Naturschutzbehörde festgelegt wurden oder 
mit deren Zustimmung durchgeführt werden, Entspre­
chendes gilt für wissenschaftliche UnterSuchungen. 
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§6 

Schwz~, Ennvicldwzgs* uml Pj1egemaßuahmen 

(l) Schutz- und Pflegemnßnahmen werden durch die 
höhere NutUfscbutzbebörrle unter besonderer Berücksich­
tigung der sich aus den Anforderungen der FFH-RL erge­
benden Erhaltungs- und Entwicklungszielen in einem 
Pflege- und Entwicklungsplan oder durch EinzeIanord­
nung in Abstimmung mil den Grundstückseigentümem 
festgelegt, für \Valdflächen im Einvernehmen mit der zu­
ständigen ForslbehBrde. 

(2) Die Entwicklung nnd Umsetzung eines naturkundlich 
ausgerichteten Besucherlenkungskonzepfs mit einer VQ­

gellrundlichen Beobachtungsplattform (Hide) am Westu­
fer des nördlich gelegenen IGessees ist mit Zustimmung 
der höheren Natursc1mtzbehBrde möglich. 

Schlu5Svorschriften 

Befreiungen 

Von den Vorscbriften dieser Verordnung kann die höhere 
Naturschutzbehörde nach § 79 NatSchG Befreiung ertei­
len. 

sB 
Ordnungswidrigkeiten 

(I) Ordnungswidrig .im Sinne des § 80 Abs.1 Nr. 2 
NatSchG handelt, wer vorsiitzlich oder fahrlässig im Na­
turschutzgebiet nach § 4 dieser Verordnung verbotene 
ader nachg § 5 in clie Verbote einbezogene Handlungen 
vornimmt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 2 Nr. 7 JagdG 
handelt~ wer in dem Naturschutzgebiet vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 4 Abs.2 Nr.7 dieser Verordnung 
Jagd ausübt. 

§9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt um Tage nach Ablauf der Ausle­
gungsfrist in Kraft. 

TÜBINGEN, den 17. Oktober 2007 STRAMPFER 

VerI..iindungshinweis: 

Nach § 76 NaLScJ1G ist eine etwaige Verletzung der in 
§ 74 NatSchG genannten Verfahrens- und FOImvor­
schriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Verkündung der Verordnung gegenüber dem Regie­
rungspräsidium Tübingen scluiftlich geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün­
den soll, ist darzulegen. 


